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(3) Die Leiter der Einsatzbetriebe sichern darüber hinaus 
nach den jeweiligen objektiven Bedingungen

— die Erarbeitung abrechenbarer Leistungskennziffern für 
die zu realisierenden Aufgaben,

— die exakte materiell-technische und organisatorische Vor
bereitung der Einsatzobjekte,

— die Auswahl und Vorbereitung geeigneter MMM-Aufga- 
ben für die FDJ-Studentenbrigaden.

(4) Die Leiter der Einsatzbetriebe gewährleisten, daß für 
die FDJ-Studentenbrigaden und internationalen Studenten
brigaden solche Arbeitsaufgaben ausgewählt werden, die in 
der Regel den Einsatz als Kollektiv ermöglichen.

(5) Die zuständigen Leiter in den Einsatzbetrieben schaf
fen Möglichkeiten, die Leiter der FDJ-Studentenbrigaden 
und internationalen Studentenbrigaden in die Leitung je
ner Produktionsaufgaben aktiv einzubeziehen, an deren Rea
lisierung die FDJ-Studentenbrigaden mitarbeiten.

(6) Die Leiter der Einsatzbetriebe sichern in Abstimmung 
mit den zuständigen Leitungen der Gewerkschaft und der 
FDJ des Einsatzbetriebes die aktive Einbeziehung der FDJ- 
Studentenbrigaden und internationalen Studentenbrigaden in 
den sozialistischen Wettbewerb der Arbeitskollektive.

(7) Die Leiter der Einsatzbetriebe schaffen Voraussetzun
gen, um den FDJ-Studentenbrigaden und internationalen 
Studentenbrigaden eigenständig zu lösende Aufgaben als 
zeitweilige Jugendobjekte zu übertragen. Mit den betreffen
den Kollektiven sind konkrete Vereinbarungen abzuschlie
ßen, die auch die Teilnahme an der MMM-Bewegung betref
fen.

(8) Die Leiter der Trägereinrichtungen, in deren Verant
wortungsbereich FDJ-Studentenbrigaden in der Feriengestal
tung eingesetzt werden, gewährleisten
— die Sicherung der erforderlichen materiellen und organi

satorischen Bedingungen für eine wirksame politisch-päd
agogische Arbeit,

— die Förderung und Stimulierung einer hohen Eigenver
antwortung und des selbständigen pädagogischen Handelns 
der in der Feriengestaltung eingesetzten FDJ-Studenten,

— die enge Zusammenarbeit mit den Hoch- und Fachschulen 
bei der Anleitung und Führung des Einsatzes der FDJ- 
Studentenbrigaden.

§9

Durchführung der Einsätze

(1) Die Leiter der Einsatzbetriebe sichern, daß die Studen
ten vor Aufnahme ihrer Tätigkeit über die jeweils zutreffen
den Arbeitsschutzanordnungen, Arbeitsschutzinstruktionen, 
Weisungen, Bedienvorschriften usw. aktenkundig belehrt und 
die Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes so
wie Brandschutzes konsequent eingehalten werden.

(2) Die Leiter der Einsatzbetriebe sichern in Zusammen
arbeit mit der zuständigen Leitung der FDJ die fachliche, 
politische, kulturelle Betreuung der Teilnehmer an den FDJ- 
Studentenbrigaden und internationalen Studentenbrigaden 
einschließlich deren sportlicher und touristischer Betreuung 
während des Einsatzes ab.

(3) Die Leiter der Einsatzbetriebe sichern in ihrem Verant
wortungsbereich, daß den Studenten
— der gesellschaftliche Nutzen der zu lösenden Aufgaben 

erläutert wird sowie entsprechend den Möglichkeiten
— die täglich zu erreichenden Leistungskennziffern vorgege

ben werden und
— nach Beendigung der jeweiligen Schicht die erreichten 

Ergebnisse dargelegt werden.

(4) Die Leiter der Einsatzbetriebe werten am Ende des je
weiligen Durchgangs mit den Studenten die erreichten Er
gebnisse aus.

§ 10

Auswertung der Einsätze

(1) Die Minister, Leiter anderer zentraler Staatsorgane und 
die Räte der Bezirke sichern in Zusammenarbeit mit der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik im Rahmen ihres 
Fachberichtswesens, daß die ökonomischen bzw. wissenschaft
lichen Ergebnisse des Einsatzes der FDJ-Studentenbrigaden 
sowie die im Rahmen der FDJ-Äktion „Materialökonomie“ 
erreichten Ergebnisse und die Zuführung zum „Konto jun
ger Sozialisten“ durch die Einsatzbetriebe exakt ausgewie
sen werden.

(2) Die Minister sowie die Leiter anderer zentraler Staats
organe übergeben mit dem Abschlußbericht die zusammen
gefaßten Ergebnisse zum Einsatz der FDJ-Studentenbriga
den und internationalen Studentenbrigaden bis Ende Sep
tember des jeweiligen Jahres an die Staatliche Plankommis
sion und den Zentralrat der FDJ.

(3) Die Staatliche Plankommission informiert in Überein
stimmung mit dem Zentralrat der FDJ jährlich bis Ende No
vember den Ministerrat über die Ergebnisse des Einsatzes 
der FDJ-Studentenbrigaden.

§11

Vorbereitung und Durchführung des Einsatzes 
von internationalen Studentenbrigaden

(1) Der Austausch von internationalen Studentenbrigaden 
erfolgt auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen dem 
Zentralrat der FDJ und den Leitungen der Jugendverbände 
sozialistischer Staaten sowie in Durchführung von Regie
rungsabkommen zum Jugendaustausch zwischen sozialisti
schen Staaten.

(2) Die Teilnahme am Austausch internationaler Studen
tenbrigaden ist eine Form der Anerkennung für hohe fach
liche Leistungen im Studium und für aktive gesellschaftliche 
Arbeit. Für die Auswahl der teilnehmenden DDR-Studenten 
trifft der Zentralrat der FDJ entsprechende Festlegungen.

(3) Die Rektoren bzw. Direktoren der Hoch- und Fachschu
len unterstützen die Leitungen der FDJ bei der Auswahl und 
Vorbereitung der Teilnehmer an den internationalen Studen
tenbrigaden sowie den Abschluß entsprechender Vereinba
rungen mit den Partnereinrichtungen.

§ 12

Entlohnung und Zuschläge

(1) Die Entlohnung und die Gewährung von Zuschlägen, 
Montage- bzw. Trennungsgeld für Teilnehmer an den FDJ- 
Studentenbrigaden erfolgt entsprechend der vereinbarten Ar
beitsaufgabe nach den für den jeweiligen Einsatzbetrieb gül
tigen tariflichen bzw. rahmenkollektivvertraglichen Regelun
gen. Die Zahlung dieser Beträge ist steuerfrei und nicht SV- 
beitragspflichtig.

(2) Die Vergütung der Teilnehmer an den FDJ-Studenten
brigaden in der Feriengestaltung regelt das Amt für Jugend
fragen in Übereinstimmung mit dem Minister der Finanzen 
und dem Minister für Volksbildung.

v
(3) Die Vergütung des Einsatzes von spezialisierten FDJ- 

Studentenbrigaden und wissenschaftlichen FDJ-Studenten
brigaden, die außerhalb ihrer Hochschule eingesetzt sind, 
erfolgt entsprechend Abs. 1 durch den Einsatzbetrieb.


